
 

Hausordnung Christian-Gottlob-Frege-Schule  
 

Wir – Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern - tragen eine gemeinsame Verantwortung 
für ein Schulklima, in dem sich alle wohlfühlen und erfolgreich lernen und arbeiten können. 
Deshalb lehnen wir menschenverachtende und rassistische Äußerungen sowie Gewalt in jeder 
Form ab.  
Uns sind gegenseitiger Respekt und Höflichkeit genauso wichtig wie die Bereitschaft, 
Mitverantwortung zu übernehmen. 
Wir geben uns deshalb folgende Regeln zur Gestaltung unseres Schullebens: 

 
1. Unterricht 
➢ Es ist selbstverständlich, dass man pünktlich zum Unterricht kommt.  
➢ Jede Schülerin, jeder Schüler ist spätestens drei Minuten vor dem Unterrichtsklingeln an 

seinem Platz und hat seine Unterrichtsmaterialien ausgepackt. 
➢ Dazu gehört auch, dass ihr eure Schulsachen immer dabeihabt und auch die 

Hausaufgaben regelmäßig erledigt. Eine ruhige und entspannte Lern- und 
Arbeitsatmosphäre setzt gegenseitiges Zuhören und einen respektvollen Umgang 
miteinander voraus.  

➢ Die schulinterne Handyordnung regelt die Benutzung von Handys/ Smartphones. 
Smartwatches dürfen im Unterricht ausschließlich als Uhr benutzt werden. Der Gebrauch 
von Musikboxen ist im Schulhaus zu unterlassen. Bei Zuwiderhandlungen sind Lehrkräfte 
berechtigt, solche Geräte im ausgeschalteten Zustand einzubehalten. Die Rückgabe 
erfolgt in der Regel an die Eltern der betreffenden Schülerinnen und Schüler. 

➢ Auch die Einnahme von Speisen erfolgt in der Pause. Bei der Getränkeeinnahme gelten 
die mit dem Schülerrat getroffenen Vereinbarungen. In den Fachunterrichtsräumen gelten 
besondere Regelungen.  

➢ Die Schulleitung ermöglicht die Veröffentlichung des Vertretungsplanes über die 
Schulhomepage/ Vertretungsplan-App.  

➢ Bei Fehlen durch Erkrankung ist eine Entschuldigung vorzulegen. Bis 08.00 Uhr muss die 
Krankmeldung durch die Eltern erfolgen. Eine schriftliche Entschuldigung darf bis zu einer 
Woche ausgestellt werden, danach bedarf es eines Attestes durch den Arzt. Versäumter 
Unterrichtsstoff wird je nach Umfang selbständig nachgeholt. Lehrkräfte sowie 
Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützen dies. Versäumte Klassenarbeiten werden 
nachgeschrieben. 

➢ Wir haben folgende Unterrichts- und Pausenzeiten: 
 
Normale Unterrichtszeiten Zeiten verkürzter Unterricht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schule ist ab 7.00 Uhr für die nullte Stunde und ab 07.45 Uhr für die erste Stunde geöffnet.  
  

Stunde Verkürzter Unterricht 

0 07.10 Uhr 07.50 Uhr 

1 08.00 Uhr 08.30 Uhr 

Frühstückchen 

2 08.40 Uhr 09.10 Uhr 

3 09.20 Uhr 09.50 Uhr 

Hofpause/Frühstück 

4 10.15 Uhr 10.45 Uhr 

5 10.55 Uhr 11.25 Uhr 

6 11.35 Uhr 12.05 Uhr 

Hofpause/Mittagessen 

7 12.30 Uhr 13.00 Uhr 

8 13.05 Uhr 13.30 Uhr 

Stunde Zeit 

0 07.10 Uhr 07.55 Uhr 

1 08.00 Uhr 08.45 Uhr 

Frühstückchen 

2 08.55 Uhr 09.40 Uhr 

3 09.50 Uhr 10.35 Uhr 

Hofpause/Frühstück 

4 10.55 Uhr 11.40 Uhr 

5 11.50 Uhr 12.35 Uhr 

Hofpause/Mittagessen 

6 13.05 Uhr 13.50 Uhr 

7 13.55 Uhr 14.40 Uhr 

8 14.45 Uhr 15.30 Uhr 



 
2. Pausen 

➢ Die Pausen dienen der Erholung zwischen den Unterrichtsstunden.  
➢ Die kleinen Pausen werden in der Regel im Unterrichtszimmer verbracht. 
➢ In den großen Pausen geht es an die frische Luft auf den Schulhof. Ein Verlassen des 

Schulhofes ist Schülerinnen und Schülern in der Regel nicht gestattet. Der Aufenthalt 
in der Bibliothek ist für Inhaber eines Bibliotheksausweises gestattet. Dabei müssen 
die Regeln der Bibliothek eingehalten werden. 
 

3. Ordnung und Sauberkeit 
➢ Jede Schülerin, jeder Schüler sollte für die Sauberkeit im Schulgelände verantwortlich 

sein, dazu gehören auch Toiletten und Schränke. 
➢ Mutwillige Beschädigungen/ Zerstörungen und Beschmutzungen sind verboten und 

sind vom Verursacher zu beseitigen, bzw. auszugleichen. 
➢ Jacken verbleiben während des Unterrichts an den Garderobenhaken im Zimmer. 

Nichtreligiöse Kopfbedeckungen (Basecaps, Mützen…) sind abzusetzen. 
➢ Nach jeder Unterrichtsstunde wird das Zimmer ordentlich verlassen. Nach der letzten 

Unterrichtsstunde wird das Zimmer vom Ordnungsdienst gekehrt.  
➢ In den Pausen sind die Fenster geschlossen. Das Öffnen und Schließen erfolgt nur 

durch die Lehrkräfte. 
➢ Im Speiseraum wird der Platz ordentlich verlassen. 
➢ Das persönliche Eigentum ist zu achten und unantastbar. Auf Wertsachen ist selbst zu 

achten. Für Wertsachen und persönliches Eigentum übernimmt die Schule keine 
Haftung.  

➢ Die Fahrräder werden ordnungsgemäß im Hof abgestellt. Für abgestellte Räder ist 
jeder selbst verantwortlich. Die Schule übernimmt keine Haftung. 

➢ Fundsachen sind beim Hausmeister oder im Sekretariat abzugeben. 
➢ In den Hofpausen sorgen Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 für die 

Unterstützung der Aufsicht. Ihre Anweisungen sind zu befolgen. 
 

4. Rücksicht 
➢ Rücksichtnahme spielt im Zusammenleben von Menschen eine wichtige Rolle. 

Höflichkeit, ein "Bitte" und "Danke“, ein freundliches „Guten Morgen“ und ein bisschen 
Verständnis füreinander erleichtert das Zusammenleben. 

➢ Unfälle müsst ihr sofort einer Lehrkraft oder im Sekretariat melden.  
Über Sachschäden werden der Hausmeister oder eine Lehrkraft informiert. 

➢ Es werden die aktuellen Belehrungen beachtet. 
 

5. Sonderklingelzeichen und deren Bedeutung 
➢ 3mal kurz - „Abklingeln“ der Hofpause, das bedeutet:  
➢ Hauspause oder alle Schülerinnen und Schüler begeben sich unverzüglich wieder ins 

Schulhaus. 
➢ Alarmklingeln: Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und alle Anwesenden 

handeln nach dem Alarm- und Evakuierungsplan. 
 

6. Grundsätzlich sind im Schulhaus, Schulgelände und bei allen schulischen Veranstaltungen 
nicht gestattet: 
➢ das Rauchen sowie Mitführen bzw. Zeigen von E-Zigaretten oder Tabakerhitzern. 
➢ das Mitbringen von Cannabisprodukten, gleich in welcher Menge und Form. Dies gilt 

für alle Personen, die sich im Schulgebäude und auf dem Schulgelände aufhalten bzw. 
an verbindlichen schulischen Veranstaltungen (§ 26 SächsSchulG) teilnehmen. 

➢ der Verzehr oder Gebrauch alkoholischer Getränke, Drogen und Energydrinks. 
➢ das Mitbringen von Waffen, waffenähnlichen oder gefährlichen Gegenständen und 

sämtlicher Pyrotechnik. Bei Zuwiderhandlungen können Schülerinnen und Schüler 
unverzüglich vom Unterricht ausgeschlossen werden. Es erfolgt die sofortige 
Information an die Sorgeberechtigten.  

 

Wenn jeder ein bisschen für Ruhe, Ordnung und Rücksicht sorgt, ist es für keinen zu viel. 
 
 
 
Leichsenring (Schulleiterin) Leipzig, 30.09.2024 


